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Teilrevision kommunale Nutzungsplanung -

Genehmigung

Gemeinde Erlenbach

Massgebende - Anpassung Zonenpian (Plan-Nr. 31070) 1 :2‘500 vom 16. September 2015 und Anpas
Unterlagen sung der Vorschriften der Bau- und Zonenordnung (BZO) vom 16. September2015

Sachverhalt
Festsetzung Die Gemeindeversammlung Erlenbach setzte mit Beschluss vom 23. September 2013

eine Telirevision der kommunalen Nutzungsplanung fest. Gegen diesen Beschluss wur
den gemäss Rechtskraftbescheinigungen des Bezirksrats Meilen vom 5. November 2013
und des Baurekursgerichts vom 13. November 2013 keine Rechtsmittel eingelegt. Mit
Schreiben vom 21. November 2013 ersuchte die Gemeinde Erlenbach um Genehmigung
der Vorlage. Die Vorlage wurde von der Baudirektion mit Verfügung Nt: 73/14 vom
24. Juni 2014 teilgenehmigt, wobei folgende Sachverhalte von der Genehmigung einst
weilen ausgenommen wurden:

- Die Einzonungen der Erholungszone Schifflände, der Erholungszone in Winkel
(Strandbad/Park) sowie der Kernzone in Winkel (Seeweg)

- Art. 25 Abs. 1 siebter Aufzählungspunkt BZO sowie Art. 25 Abs. 3 und 4 BZO

Die Gemeinde Erlenbach ersucht mit Schreiben vom 22. September 2015 um Genehmi
gung der obgenannten einstweilen ausgenommenen Sachverhalte.

Anlass und Zielsetzung

der Planung

In der Teilgenehmigung der kommunalen Nutzungsplanung Nr. 73/14 vom 24. Juni 2014
wurde festgehalten, dass aufgrund des fehlenden Richtplaneintrags „Schifflände“ bzw.
der fehlenden Zustimmung durch die Planungsgruppe Pfannenstil sowie der ausstehen
den Genehmigung des kantonalen Richtplans durch den Bundesrat die ob genannten
Sachverhalte einstweilen von der Genehmigung ausgenommen werden. Mit der Geneh
migung des kantonalen Richtplans durch den Bundesrat am 29. April 2015 und der Zu
stimmung der Planungsgruppe Pfannenstil zum Richtplaneintrag Schifflände gemäss
Schreiben vom 17. Juni 2014 ersucht nun die Gemeinde Erlenbach mit Schreiben vom
22. September 2015 um Genehmigung der einstweilen ausgenommenen Sachverhalte.

Erwägungen
A. Formelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.

Zusammenfassung der

Vorlage

B. Materielle Prüfung
Innerhalb der Erholungszone Schifflände sind ein öffentlicher Warteraum für den Schiff
fahrtsbetrieb, ein Kiosk- und Verpflegungsbetrieb samt dazugehörigen Aussenflächen,
öffentliche WC-Anlagen sowie öffentlich zugängliche Ruhe- und Aufenthaltsbereiche vor-
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gesehen. Neben der Einzonung einer Erholungszone wird Art. 25 BZO hinsichtlich der
zulässigen Bauten und Anlagen sowie der zulässigen Nutzungen ergänzt.
Das Strandbad und der Winkelpark befinden sich in einer Freihaltezone und sollen in eine
Erholungszone eingezont werden. Gleichzeitig wird derjenige Teil der Winkelstrasse, wel
cher der Freihaltezone zugewiesen ist, der angrenzenden Kernzone zugeschlagen. Damit
wird dem Grundsatz Rechnung getragen, dass Strassenflächen, welche eine Bauzone er
schliessen, ebenfalls in einer Bauzone liegen sollen.

Ergebnis der Vorprüfung Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 22. April 2013 gestellten Anträ
gen und Empfehlungen wurde vollumfänglich entsprochen.

C. Ergebnis
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen
und kann genehmigt werden ( 5 Abs. 1 PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmi
gungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentlichen
und aufzulegen.

Die Baudirektion verfügt:

1. Die von der Genehmigung der Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung vom
24. Juni 2014 einstweilen ausgenommenen Sachverhalte „Einzonung Erholungszone
Schifflände“, „Einzonung Erholungszone in Winkel, Strandbad/Park“, „Einzonung
Kernzone in Winkel, Seeweg“ sowie Art. 25 Abs. 1 siebter Aufzählungspunkt BZO
und Art. 25 Abs. 3 und 4 BZO, die die Gemeindeversammlung Erlenbach mit Be
schluss vom 23. September 2013 festgesetzt haben, werden genehmigt.

II. Die Gemeinde Erlenbach wird eingeladen

- Dispositiv 1 zu veröffentlichen

- nach Inkrafttreten die Änderungen in der amtlichen Vermessung nachführen zu
lassen

III. Mitteilung an

- Gemeinde Erlenbach (unter Beilage von einem Dossier)

- Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier)

- Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Corrodi Geomatik AG, Häldelistrasse 7, 8712 Stäfa (Nachführungsstelle)

Amt für
Raumentwicklung

Für den Auszug:
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Erlenbach. Die Baudirektion Kanton Zürich hat am 23.11.2015 verfügt:

Die von der Genehmigung der Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung
vom 24. Juni 2014 einstweilen ausgenommenen Sachverhalte "Einzonung Erho-
lungszone Schifflände", "Einzonung Erholungszone in Winkel, Strandbad/Park",
"Einzonung Kernzone in Winkel, Seeweg" sowie Art. 25 Abs. 1 siebter Aufzählungs-
punkt BZO und Art. 25 Abs. 3 und 4 BZO, welche die Gemeindeversammlung am
23. September 2013 festsetzte, werden nun mit Verfügung Nr. 1058/15 ebenfalls ge-
nehmigt.

Diese nachträglich auch kantonal genehmigten Sachverhalte der Teilrevision der
kommunalen Nutzungsplanung treten mit dieser Publikation in Kraft.

Gemeindeverwaltung Erlenbach
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